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// Im Blickpunkth

Nachdem sich Petersen/Zwirner im letzten Jahr im „Betriebs-Berater“ mit der Konzernrechnungslegungspflicht nat�rlicher

Personen befasst haben (BB 2008, 1778), thematisieren sie in dieser Ausgabe – zusammen mit Busch – die Berichterstat-

tungspflichten �ber nat�rliche Personen. Neben der Anhangberichterstattung �ber Beziehungen zu nahestehenden Per-

sonen, die durch das BilMoG erstmals im HGB kodifiziert worden sind, sieht der Abh�ngigkeitsbericht nach § 312 AktG

weitere Angabepflichten vor. Der Beitrag enth�lt u. a. eine Checkliste f�r Wirtschaftspr�fer, mit deren Hilfe gepr�ft wer-

den kann, ob eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Abh�ngigkeitsberichts besteht – und wenn ja, ob der Bericht die

erforderlichen Elemente enth�lt.

Gabriele Bourgon, Ressortleiterin Bilanzrecht und Betriebswirtschaft

St�ndige Mitarbeiter in Bilanzrecht und Betriebswirtschaft: Prof. Dr. Thomas Berndt (tb), St. Gallen; Prof. Dr. Michael Hommel, Frankfurt a.M.; Prof. Dr. Karlheinz K�ting, Saarbr�cken;
Georg Lanfermann, Berlin; Dr. Norbert L�denbach, Frankfurt a.M.; Prof. Dr. Volker H. Peem�ller, Erlangen-N�rnberg; Prof. Dr. Jens W�stemann, M. S. G., Mannheim

Finanzkrise
BaFin: Neue MaRisk

Die Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungsauf-

sicht (BaFin) konkretisiert und erweitert ihre Min-

destanforderungen an das Risikomanagement

von Kredit- und Finanzdienstleistungs-instituten

(MaRisk). Die Neufassung der am 14.8.2009 ver�f-

fentlichten MaRisk und erg�nzende Dokumente

sind ab sofort unter www.bafin.de abrufbar.

Durch die Neufassung der MaRisk werden vor al-

lem die aufsichtlichen Anforderungen zum

Stresstesting, zum Liquidit�tsrisiko und zu Risiko-

konzentrationen gesch�rft und ausgebaut.

Auch dem Zusammenspiel von Vorstand und Auf-

sichtsrat r�umt die Aufsicht nun ein gr�ßeres Ge-

wicht ein. So m�ssen Gesch�ftsleiter dem Auf-

sichts- oderVerwaltungsrat k�nftig aucheindirek-

tes Auskunftsrecht gegen�ber der Internen Revi-

sion einr�umen, damit das Aufsichtsorgan seine

�berwachungsfunktionbesser aus�benkann.

Die neuen MaRisk enthalten zudem deutlich kon-

kretere Anforderungenandie Verg�tungssysteme

der Banken als bisher. K�nftig d�rfen kurzfristige

Renditen bei den variablen Bestandteilen der Ver-

g�tung von Gesch�ftsleitern und von Mitarbei-

tern, die hohe Risikopositionen begr�nden k�n-

nen, keine Rolle mehr spielen. Institute m�ssen

sich bei der variablen Verg�tung solcher Personen

am Erfolg der Organisationseinheit und am Ge-

samterfolg des Instituts orientieren. Sollte sich im

Nachhinein herausstellen, dass ein Gesch�ftsab-

schluss unter Risikogesichtspunkten nicht vertret-

bar ist, m�ssen die Verantwortlichen einen Teil

oder sogar ihrengesamtenBonus zur�ckzahlen.

Mit der neuen Fassung der MaRisk will die BaFin

denErkenntnissen ausder Finanzmarktkrise Rech-

nung tragen. Die neuen MaRisk setzen z. B. die

Empfehlungen des Draghi-Reports um, welche

das Financial Stability Forum – jetzt Financial Sta-

bilityBoard–andieG20-Staatengerichtethatte.

Umsetzen m�ssen die Kredit- und Finanzdienst-

leistungsinstitute die neuen MaRisk grunds�tz-

lich bis zum 31.12.2009. Da die neuen Anforde-

rungen Institute, Pr�fer und Aufseher in der Pra-

xis vor große Herausforderung stellen werden,

wird die BaFin k�nftig im Fachgremium MaRisk

mit der Industrie �ber Umsetzungsbeispiele dis-

kutieren, die sich aus der Praxis ergeben.
(Quelle: PM BaFin vom 14.8.2009)

Bundesregierung: „Systemrelevanz“ gibt es

nur bei Banken

Die Einstufung von Banken in die Gruppe sog.

systemrelevanter Institute unterliegt der Ver-

schwiegenheitspflicht nach dem Kreditwesen-

gesetz. Daher lehnt es die Bundesregierung in

ihrer Antwort (16/13870) auf eine Kleine Anfra-

ge der FDP-Fraktion (16/13726) ab, die Namen

dieser Institute mitzuteilen. Allgemein heißt es

nur, die Bankenaufsicht stufe Institute als sys-

temrelevant ein, deren Bestandsgef�hrdung

aufgrund ihrer Gr�ße, der Intensit�t ihrer Inter-

bankenbeziehungen und ihrer engen Verflech-

tung mit dem Ausland erhebliche negative Fol-

geeffekte bei anderen Kreditinstituten ausl�sen

und zu einer Instabilit�t des Finanzsystems f�h-

ren k�nnte. Der Begriff der Systemrelevanz sei

aber nicht auf andere Wirtschaftsunternehmen

�bertragbar.
(Quelle: hib vom 14.8.2009)

Rechnungslegung
IASB: Arbeitsversion eines

Diskussionspapiers zu Rohstoffindustrien

Unter www.iasb.org ist die „Arbeitsversion“ eines

Diskussionspapiers zu Rohstoffindustrien abruf-

bar. Erstellt wurde das Papier von einer Projekt-

gruppe, die sich aus Mitarbeitern der nationalen

Standardsetzer Australien, Kanada, Norwegen

und S�dafrika zusammensetzt. Das Papier um-

fasst alle Bilanzierungsfragen im Zusammenhang

mit sog. Upstream-Aktivit�ten, d. h. der Suche

nach, der Entdeckung sowie dem Abbau und der

Gewinnung von Mineralien, Gas und �l. Nach

den derzeitigen Planungen des IASB soll die

Kommentierungsphase erst im ersten Quartal

2010 beginnen.
(Quelle: www.drsc.de)

DRSC: Pr�sentationen zur �ffentlichen

Diskussion vom 18.8.2009

Die Pr�sentationen zur �ffentlichen Diskussion

des Deutschen Rechnungslegungs Standards

Committee (DRSC) am 18.8.2009 stehen unter

www.drsc.de zum Download bereit. Auf der Ta-

gesordnung stehen ED/2009/7 IASB ED Financial

Instruments: Classification and Measurement,

IASB Request for Information („Expected Loss

Model“) Impairment of Financial Assets: Expec-

ted Cash Flow Approach und DP/2009/2 IASB DP

Credit Risk in Liability Measurement.

DSR: 135. Sitzung

Die Agenda f�r die 135. Sitzung des Deutschen

Standardisierungsrats (DSR) vom 31.8./1.9.2009

sowieweitere Informationen,u. a. Links f�rdieAn-

meldung, findenSieunterwww.drsc.de.

Wirtschaftspr�fung
PCAOB: Listen zur Inspektion

-tb- Der Public Company Accounting Oversight

Board (PCAOB) hat zwei aktualisierte Listen zu In-

spektionen ver�ffentlicht: Die eine Liste z�hlt

diejenigen Pr�fungsgesellschaften auf, die auch

noch vier Jahre nach ihrer Registrierung und Ab-

gabe testierter Abschlusses nicht vom PCAOB

�berpr�ft wurden. Eine zweite aktualisierte Liste

enth�lt diejenigen Staaten, in denen der PCAOB

Inspektionen von registrierten Nicht-US-Pr�-

fungsgesellschaften durchgef�hrt hat.

Dar�ber hinaus hat der PCAOB die Berichtsanfor-

derungen registrierter Pr�fungsgesellschaften

�berarbeitet. Die SEC hat diesen Regelungen be-

reits zugestimmt, so dass sie zum 12.10.2009 in

Kraft treten. Dabei geht es u. a. um spezielle Er-

eignisse, die dem PCAOB in einem Sonderbericht

innerhalb einer 30-Tage-Frist gemeldet werden

m�ssen sowie die Anforderungen an einen zu er-

stellenden j�hrlichen Bericht.

Die Listen und Berichtsanforderungen sind abruf-

bar unter www.pcaobus.org.

Im BB-Nachrichten�berblick unter www.betriebs-

berater.de werden Sie direkt auf alle angegebenen

Dokumente verlinkt.

Die Woche in Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
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